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Stad t  W i lhe lm shaven  
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Bürgerangelegenheiten/Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
- Gewerbeangelegenheiten - 
RATRiUM, Rathausplatz 10, 2. OG, Eingang D, Zi. 214 
Sachbearbeiter(in): Herr Harms 
Telefon: (0 44 21) 16-13 84 
Telefax: (0 44 21) 16-41 13 84 
E-Mail: gewerbe@stadt.wilhelmshaven.de 

 

 
Merkblatt Versteigererlaubnis 

 
 
 
Rechtsgrundlage: Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen (Versteigerer-
verordnung - VerstV) vom 24. April 2003 (BGBl. I S. 547) 
 
 
 
Erforderliche Angaben:  
 
1. Anzeige über die Durchführung einer Versteigerung (§ 3 VerstV) 

- schriftlich spätestens zwei Wochen vor der Versteigerung 
- Ort und Zeitpunkt der Versteigerung 
- Gattung der zu versteigernden Ware 
bei einer Versteigerung in den Fällen des § 6 Abs. 1 Satz 1 VerstV zusätzlich: 
- Anlass der Versteigerung sowie Name und Anschrift der Auftraggeber 

 
2. Mitteilung, wann das Versteigerungsgut besichtigt werden kann (§ 4 VerstV) 
 
3. Erklärung, dass ausschließlich gebrauchte Ware versteigert werden soll 
 
4. Versicherung, dass das Versteigerungsgut bis zum Tage der Versteigerung nicht 

an einem anderen Ort versteigert werden soll 
 
5. Versicherung, dass das Versteigerungsgut nicht bereits schon einmal in einer 

Versteigerung an einem anderen Ort feilgeboten wurde und auch nicht von einem 
anderen Ort in den jetzigen Versteigerungsort zum Zwecke der Versteigerung 
verbracht worden ist 

 
 
 
Versteigerungszeiten: - nicht sonn- und feiertags; Ausnahme: verderbliche Ware 
 - an Werktagen von 00.00 bis 24.00 Uhr 
 
Besichtigungszeiten: - jeden Tag von 00.00 bis 24.00 Uhr 
  (an Sonn- und Feiertagen keine Beratung und Auskünfte) 


